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Leitfaden: Asylrecht in Deutschland 

Informationen, Antworten und Tipps 

 

 

 

Durch die „Flüchtlingskrise“ wurde vielen in Deutschland erstmals 
bewusst, wie kompliziert das Asylverfahren hierzulande zu durchlaufen 

ist. Nicht nur Flüchtlinge und deren freiwillige Helfer sahen sich einem 

bürokratischen Dschungel gegenüber, auch Mitarbeiter der Behörden 

sind mitunter von den häufigen Gesetzesänderungen und 

konkurrierenden Richtlinien überfordert. 

 

Der Berufsverband der Rechtsjournalisten (BvDR e.V.) hat daher einen 

übersichtlichen Leitfaden erstellt, in welchem die wichtigsten Fragen 

beantworten werden sollen. Ob als Flüchtling oder als Helfer: Hier finden Sie 

Antworten auf die häufigsten Fragen rund um das Asylverfahren in 

Deutschland. 

Von der Antragsstellung zum Familiennachzug über die Beschaffung einer 

Arbeit und die Pflicht zum Deutschkurs: Im Ratgeber finden Sie Tipps zum 

korrekten Vorgehen und Informationen zu den entsprechenden Behörden 

und gesetzlichen Regelungen. 
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Das Asylverfahren 

Nach der Ankunft in Deutschland ist als erstes die Meldung bei einer Erstaufnahme-Einrichtung 

wichtig. Dort bekommen Sie Nahrung und Schutz. Dort sollten Sie den Mitarbeitern sagen, dass Sie 

Asyl beantragen möchten.  

Noch können Sie den Antrag aber nicht stellen. Vorher prüft das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, ob Sie in ein anderes Bundesland geschickt werden sollen. Wenn ja, bekommen Sie ein 

Zugticket und ein Lunchpacket für die Reise. 

A. Die Antragstellung 

Im zugewiesenen Bundesland können Sie nach der Registrierung den Antrag auf Asyl stellen. Die 

richtige Behörde ist die Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) – fragen 

Sie die Mitarbeiter der Erstaufnahme-Einrichtung. 

Dort müssen Sie persönlich hin, um den Antrag zu schnellen. Sie können den Asylantrag schon 

vorher ausdrucken und ausfüllen – so geht die Bearbeitung schneller: . Sie bekommen Asylantrag

danach von der Behörde einen weiteren Termin zur Anhörung. 

In der Regel bekommen Sie einen Laufzettel, auf welchem verschiedene Termine und Anlaufstellen 

vermerkt sind. Sie erfahren so, wo Sie Ihr Taschengeld und Ihre Tickets für Bus, U-Bahn und Tram 

abholen können. Zudem sollten Sie einen Termin bei einem Arzt bekommen. 

Bei der Anhörung müssen Sie persönlich erklären, wieso Sie nach Deutschland gekommen sind, auf 

welchen Weg Sie in das Land gekommen sind und wieso Sie nicht in Ihr Heimatland zurück können. 

Sie haben bei diesem Gespräch das Recht auf einen Übersetzer.  

Bis eine Entscheidung getroffen wird, haben Sie eine Aufenthaltsgestattung – Sie müssen sich in 

dem entsprechenden Bezirk aufhalten. Ohne Genehmigung dürfen Sie ihn nicht verlassen. 

Schritte: 

1. Bei der Erstaufnahme-Einrichtung registrieren. 

2. Bei der Außenstelle des BAMF einen Antrag stellen. Nehmen Sie all Ihre Dokumente mit. 

 - Es werden Fingerabdrücke genommen 

 - Es werden Passfotos erstellt 

3. Laufzettel abarbeiten:  

 - Arztbesuch 

 - Beratungsstelle 
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 - Geldleistungen und Tickets für den öffentlichen Verkehr abholen 

 - Eventuelle weitere Termine 

4. Termin zur Anhörung: Erzählen Sie genau, warum und wie Sie nach Deutschland gekommen sind. 

5. Den Bezirk nicht verlassen, bis eine Entscheidung getroffen wird. 

 

B. Status 

Das BAMF kann verschiedene Entscheidungen treffen: 

 Asylberechtigung (nach Art. 16a Grundgesetz) anerkennen (selten) 

 Flüchtlingsstatus (nach der Genfer Flüchtlingskonvention) anerkennen 

 Subsidiären Schutz anerkennen 

 Duldung aussprechen 

In Deutschland gilt eine „große“ Asylberechtigung nur für Menschen, die politisch verfolgt werden. 

Dabei müssen drei Punkte in der richtigen Reihenfolge passiert sein: Sie werden in Ihrem Heimatland 

vom Staat politisch verfolgt werden, fliehen deshalb nach Deutschland und stellen deshalb einen 

Antrag auf Asyl.  

Bürgerkriege, Naturkatastrophen, Hungersnöte oder nichtstaatliche Verfolgungen fallen nicht in 

diese Kategorie. Hier kommen der Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention („kleines“ 
Asyl) oder der subsidiäre Schutz in Frage. In beiden Fällen bekommen Sie eine 

Aufenthaltsgenehmigung von 1 bis 3 Jahre. 

Bekommen Sie auch diese Status nicht, kann trotzdem ein Abschiebeverbot greifen – dann haben 

Sie den Status „Geduldeter“. Dieser muss alle 6 Monate erneuert werden. 

 

C. Abschiebung und Ausweisung 

Wird der Antrag abgelehnt und keine Duldung ausgesprochen, bekommen Sie einen 

Ablehnungsbescheid und eine Abschiebeandrohung. Da Sie nicht als Flüchtling oder Asylberechtigter 

angesehen werden, sind Sie dazu verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen auszureisen. 

Bleiben Sie länger im Land, können Sie abgeschoben werden – also gezwungen werden, das Land zu 

verlassen. 
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Leistungen für Asylbewerber – Geduldete – Ausländer mit vorübergehendem 

Aufenthalt 

 

In Deutschland steht allen Menschen ein Minimum an Versorgung zu. Asylbewerber dürfen diese 

Leistungen bekommen:  

 

A. Medizinische Versorgung 

Bei Krankheit, Schmerzen, Schwangerschaften oder bei einer Geburt muss jeder Mensch medizinisch 

versorgt werden. Dafür brauchen Asylbewerber einen Behandlungsschein. Dieser ist oft grün und nur 

3 Monate gültig. 

Nachdem Sie den Asylantrag gestellt haben, bekommen Sie meist einen Termin zur medizinischen 

Untersuchung – dabei werden wichtige Impfungen nachgeholt. Zudem überprüft ein Arzt, ob eine 

Turberkuloseerkrankung vorliegt. 

Den Behandlungsschein erhalten Sie beim Sozialamt. Dort entscheiden die Mitarbeiter, ob Sie Ihnen 

einen Schein geben, oder nicht. Sie bekommen den Schein für: 

 Impfungen 

 die Behandlung von Schmerzen 

 die Behandlung von akuten Krankheiten 

 während der Schwangerschaft 

Bei Zahnschmerzen brauchen Sie einen besonderen Schein für „vertragszahnärztliche Behandlung“. 

In Notfällen dürfen Sie auch ohne Behandlungsschein zum Arzt oder in das Krankenhaus gehen! 

 

In Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig Holstein 

bekommen Sie eine elektronische Gesundheitskarte.   

Nach 15 Monaten in Deutschland haben Sie ein Anrecht auf eine gesetzliche Krankenversicherung 

(z.B. AOK). Dann werden mehr medizinische Leistungen bezahlt. 
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B. Ernährung / Unterkunft / Kleidung 

Um überleben zu können, braucht jeder Mensch Essen, Schutz vor dem Wetter und Kleidung. Das 

deutsche Recht sieht vor, dass diese Grundbedürfnisse erfüllt werden – die Regelungen hierfür 

finden sich für Asylbewerber im Asylbewerberleistungsgesetz. 

In der ersten Zeit werden Asylbegehrende in einer Erstaufnahme-Einrichtung untergebracht. Diese 

kann je nach Bundesland und Möglichkeiten aus einem Flüchtlingscamp mit Massenunterkünften 

bestehen, oder aber auch aus einzelnen Räumen, in denen mehr Privatsphäre herrscht. In diesen 

Einrichtungen bekommen Flüchtlinge regelmäßige Mahlzeiten, Kleidung, Gebrauchs- und 

Gesundheitsbedarf wie etwa Seife. 

Sie sind dazu verpflichtet, die erste Zeit in Deutschland in einer Erstaufnahme-Einrichtung zu 

verbringen. Diese Regelung gilt maximal 3 Monate. 

Verlassen Sie die Erstaufnahme-Einrichtung, muss Ihre Versorgung weiterhin gewährleistet werden. 

Hier kann die jeweilige Behörde entscheiden, ob Geld ausgezahlt wird, welches für die Bezahlung von 

Unterkunft, Nahrung usw. bestimmt ist, oder ob sie beispielsweise eine Unterkunft zuweist. 

Befinden Sie sich nicht mehr in einer Erstaufnahme-Einrichtung, ist eine Auszahlung von Geld 

wahrscheinlicher. 

 

C. Taschengeld 

Je nachdem, wo Sie leben, bekommen Sie zudem ein „Taschengeld“. Wohnen Sie in einer 

Erstaufnahme-Einrichtung, bekommen Sie als alleinstehender Mensch 135 Euro (Stand: Juni 2016). 

Als Paar bekommen Sie pro Person 122 Euro. Für Ihre Kinder bekommen Sie je nach Alter: 

 76 Euro (14-17 Jahre) 

 83 Euro (6-13 Jahre) 

 79 Euro (0-5 Jahre) 

Da Sie in der Einrichtung Nahrung, Kleider und Hygieneartikel bekommen, erhalten Sie für diese 

Bedürfnisse keine zusätzlichen Leistungen. 

Wenn Sie nicht mehr in einer Erstaufnahme-Einrichtung leben und keine Sachleistungen (wie etwa 

Essen, Kleidung usw.) bekommen, stehen Ihnen folgende Summen zu: 

 Einzelperson: 354 Euro 

 Paar: Jeweils 318 Euro 

 Kind von 14-17 Jahren: 276 Euro 

 Kind von 6-13 Jahren: 242 Euro 
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 Kind von 0-5 Jahren: 214 Euro 

Dieses Geld bekommen Sie je nach Bundesland bei einer Bankfiliale, bei der Außenstelle des BAMF 

oder beim Bezirksamt. 

Auf den Papieren, die Sie vom BAMF bekommen, steht, wo und wann Sie das Geld bekommen. 
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Leistungen und Rechte für anerkannte Flüchtlinge und Personen unter subsidiären 

Schutz 

A. Kindergeld – Erziehungsgeld – Elterngeld 

Mit der Anerkennung Ihres Status steht Ihnen eine Vielzahl an Leistungen zu. Haben Sie eigene oder 

adoptierte Kinder, haben Sie ein Recht auf Kindergeld. Dieses bekommen Sie nur, wenn Sie einen 

Aufenthaltstitel haben. 

Sie bekommen Kindergeld: 

 Für Kinder unter 18 Jahre 

 Für Kinder bis zu 25 Jahren, wenn diese noch zur Schule gehen, eine Ausbildung 

absolvieren, nach einem Ausbildungsplatz suchen 

 Für Kinder bis zu 21 Jahren, wenn diese bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend 

gemeldet sind 

Ihr Anspruch beginnt an dem Tag, an dem Ihr Status anerkannt wird. Durch das Kindergeld 

bekommen Sie jeden Monat: 

Kinder Kindergeld 

Erstes Kind 190 Euro 

Zweites Kind 190 Euro 

Drittes Kind 196 Euro 

Für jedes weitere Kind 221 Euro 

 

Nach der Geburt von Kindern haben Eltern in Deutschland das Recht auf Elterngeld / Erziehungsgeld. 

Dadurch können Eltern in den ersten Monaten bei ihren Kindern bleiben und müssen nicht sofort 

arbeiten. Sie bekommen als Elternteil diese Hilfe, wenn Sie weniger als 30 Stunden in der Woche 

arbeiten. Dann erhalten Sie mindestens 300 Euro im Monat. 

Sie können das Elterngeld maximal 14 Monate lang beziehen. Wurde Ihr Kind vor 2007 geboren, 

erhalten Sie Erziehungsgeld anstelle von Elterngeld – die Voraussetzungen sind aber gleich. 

Achtung: Bekommen Sie Arbeitslosengeld II (Hartz IV), wird das Elterngeld von der restlichen 

Förderung abgezogen. 
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B. Arbeitslosengeld / Hartz IV – Ausbildungsförderung 

Auch wenn der Wunsch groß ist, so schnell wie möglich eine Arbeit zu finden und eigenes Geld zu 

verdienen, entspricht der Arbeitsmarkt nicht immer diesen Erwartungen. Bis Asylberechtigte und 

anerkannte Flüchtlinge einen Job gefunden haben, haben sie ein Anrecht auf Arbeitslosengeld II 

(Hartz IV).  

Dieses können Sie beim Jobcenter in Ihrem Bezirk beantragen, sobald Sie einen Aufenthaltstitel 

haben. Die Behörde übernimmt: 

 Die Miete, solange diese einen bestimmten Satz nicht übersteigt – die Höhe hängt von 

der jeweiligen Stadt ab 

 Die Kranken-, Renten- und Sozialversicherung 

 Ggf. Heizungsgeld 

Zudem bekommen Sie in der Regel 404 Euro pro Monat. Das Jobcenter darf Ihnen aber 30 % bis 60 % 

weniger Geld auszahlen, wenn Sie sich nicht an ausgemachte Vereinbarungen halten. 

Eine häufige Voraussetzung, um Arbeitslosengeld zu bekommen, ist die Anmeldung bei einem 

Integrationskurs innerhalb von einem Monat. Kümmern Sie sich nicht darum, kann das Jobcenter die 

Leistungen kürzen. 

Möchten Sie studieren oder eine Ausbildung absolvieren, haben Sie vielleicht auch einen Anspruch 

auf Ausbildungsförderung (BAföG). Dieses bekommen Sie wenn: 

 Ihre gemeinsam lebenden Eltern zusammen weniger als 1.605 Euro verdienen  

 Ihre getrennt lebenden Eltern jeweils bis zu 1.070 Euro verdienen 

 Sie nicht älter als 30 Jahre alt sind (für eine Ausbildung oder ein Bachelor-Studium. Beim 

Master-Studium erhöht sich die Grenze auf 35 Jahre. 

Ein Teil des BAföG müssen Sie an den Staat zurückzahlen, wenn Sie Ihre Ausbildung oder Ihr 

Studium abgeschlossen und eine Arbeit gefunden haben. 

 

C. Freizügigkeit 

Sobald Sie als Flüchtling anerkannt sind, dürfen Sie sich in Deutschland frei bewegen. Sie müssen 

also nicht in dem Bezirk bleiben, in dem Sie das Asylverfahren durchlaufen haben. 

Bedenken Sie jedoch: Wenn Sie Arbeitslosengeld vom Jobcenter beziehen, können Sie oft nur auf 

eigene Kosten umziehen. Das Jobcenter bezahlt den Umzug nur dann, wenn er zur Aufnahme einer 

Arbeit notwendig ist. 
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Mit der Anerkennung Ihres Status als Flüchtling bekommen Sie einen Aufenthaltstitel, welcher in der 

Regel 3 Jahre dauert. Danach wird erneut geprüft, ob sich die Umstände in Ihrem Heimatsland 

verändert haben. Besteht nach wie vor eine Asylberechtigung, dürfen Sie eine 

Niederlassungserlaubnis beantragen 

Diese Erlaubnis gilt unbegrenzt: Auch wenn sich die Situation in Ihrer Heimat stabilisiert, müssen Sie 

mit einer Niederlassungserlaubnis Deutschland nicht verlassen. 
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Pflichten für anerkannte Flüchtlinge 

A. Integrationskurs 

Werden Sie als Flüchtling anerkannt, müssen Sie meist eine Deutschkurs oder Integrationskurs 

absolvieren. Das gilt, wenn: 

 Sie kein oder kaum Deutsch sprechen 

 Sie Geld nach dem Sozialgesetzbuch II (vom Jobcenter) bekommen 

Dann ist die Teilnahme an einem Kurs zwingend vorgegeben. Der Leiter des Kurses muss überprüfen, 

ob Sie regelmäßig erscheinen und sich beteiligen. 

Verweigern Sie die Teilnahme, kann das Jobcenter Ihr Geld um 30 % kürzen. Weigern Sie sich danach 

weiter, den Kurs zu besuchen, kürzt das Jobcenter das Geld um 60 %. 

Der Integrationskurs besteht aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs. Der Deutschkurs 

dauert 600 Stunden. Dadurch sollen Flüchtlinge das Sprachniveau B1 erreichen – dieses ist bei 

vielen Berufen eine Voraussetzung. Um den Deutschkurs zu bestehen, müssen Sie mindestens das 

Niveau A1 erzielen. 

Nach dem Sprachkurs kommt der Orientierungskurs: Dieser dauert 60 Stunden. Der Unterricht 

befasst sich mit den Themen Geschichte, Gesellschaft, Politik, Demokratie und Kultur. Ziel ist es, 

Ihnen die Eingliederung in die deutsche Gesellschaft zu erleichtern. 

Das BAMF stellt den Lehrplan für den Integrationskurs auf und bestimmt so, welche Themen darin 

besprochen werden. 

 

B. Schulpflicht für Kinder 

Haben Sie Kinder unter 16 Jahren, müssen diese nach einer gewissen Zeit in Deutschland in die 

Schule. Die Schulpflicht gilt je nach Bundesland ab 5 oder 6 Jahren. Auch der Zeitpunkt, wann Ihr 

Kind spätestens in die Schule muss, ist unterschiedlich geregelt: 

Bundesland Alter  Beginn der Schulpflicht 

Baden-Württemberg 5 Jahre Nach 6 Monaten 

Bayern 5 Jahre Nach 3 Monaten 

Berlin 6 Jahre Keine Angaben 

Brandenburg 5 Jahre 
Sobald die Erstaufnahme-
Einrichtung verlassen wird 

Bremen 6 Jahre Keine Angaben 
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Hamburg 6 Jahre 

Sobald die Erstaufnahme-
Einrichtung verlassen wird 

Hessen 6 Jahre 
Sobald eine Gebietskörperschaft 
zugewiesen wurde 

Mecklenburg-Vorpommern 6 Jahre 
Sobald eine Gebietskörperschaft 
zugewiesen wurde 

Niedersachsen 5 Jahre 
Sobald die Verpflichtung zur 
Wohnung in einer Erstaufnahme-
Einrichtung wegfällt 

Nordrhein-Westfalen 5 Jahre 
Sobald eine Gemeinde zugewiesen 
wurde 

Rheinland-Pfalz 5 Jahre 
Sobald eine Gemeinde zugewiesen 
wurde 

Saarland 5 Jahre Keine Angaben 

Sachsen 6 Jahre 
Sobald die Erstaufnahme-
Einrichtung verlassen wird 

Sachsen-Anhalt 6 Jahre Keine Angaben 

Schleswig Holstein 6 Jahre Keine Angaben 

Thüringen 5 Jahre Nach 3 Monaten 

 

Ihre Kinder dürfen aber auch schon früher zur Schule: In Deutschland gilt ein allgemeines Recht auf 

Bildung.  

Je nach Bundesland muss Ihr Kind auch nicht sofort in einer Schule anfangen: Bestimmte Sprach- 

und Integrationskurse werden in der Anfangszeit als Ersatz für eine Schule angesehen. 
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In Deutschland leben 

A. Arbeiten 

Je nach Status dürfen Ausländer in Deutschland arbeiten, oder nicht. Solange die Erstaufnahme 

nicht fertig ist, dürfen Sie nicht arbeiten. Kommen Sie aus einem sicheren Herkunftsland, bekommen 

Sie ebenfalls keine Arbeitserlaubnis.  

In den ersten drei Monaten dürfen Sie auch nicht arbeiten: In dieser ZEit gilt ein Arbeitsverbot. 

1. Für Asylbewerber 

Haben Sie den Antrag auf Asyl gestellt, dürfen Sie nach drei Monaten eine Arbeitserlaubnis 

beantragen. Dies geht bei der Ausländerbehörde.  

Solange der Antrag noch geprüft wird, bekommen Sie ein eingeschränktes Arbeitsrecht. Das 

bedeutet: 

 Jedes Stellenangebot muss von der Agentur für Arbeit (Jobcenter) geprüft werden. Dabei 

stellt die Behörde fest, ob die Stelle auch mit einem Deutschen besetzt werden kann (ein 

deutscher Arbeitnehmer hätte Vorrang). 

 Die Agentur entscheidet auch, ob Sie sich selbständig machen dürfen – zum Beispiel, um 

ein Geschäft zu eröffnen. 

 Praktika müssen aber nicht von der Agentur für Arbeit geprüft werden. 

 

Schritte: 

1. Arbeitsgenehmigung bei der Ausländerbehörde beantragen 

2. Arbeitsstelle suchen 

3. Jobangebot bei der Agentur für Arbeit prüfen lassen 

Nach 15 Monaten bekommen Sie ein uneingeschränktes Arbeitsrecht – aber ohne die Möglichkeit, 

als Selbstständiger zu arbeiten. 

Manche Stellen werden immer zugelassen, weil für diese Berufe ein Arbeitsmangel herrscht. Dies gilt 

zum Beispiel für Fachkräfte und Spezialisten im Metallbau, in der Mechatronik, im Hochbau, im 

Beton- und Stahlbetonbau, im Maurerhandwerk, in der Programmierung und der 

Softwareentwicklung. 

Die komplette Liste dieser Berufe auf der „Positivliste“ ist hier zu finden:  www.arbeitsagentur.de/
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2. Für anerkannte Flüchtlinge und Personen unter subsidiärem 

Schutz 

Wurde Ihr Flüchtlingsstatus anerkannt oder stehen Sie unter subsidiärem Schutz, haben Sie ein 

uneingeschränktes Arbeitsrecht. Das bedeutet, Sie können als Angestellter oder als Selbstständiger 

arbeiten. 

Möchten Sie studieren oder einen Beruf durch eine Ausbildung lernen, dürfen Sie als anerkannter 

Flüchtling eine Ausbildungsförderung (BAFöG) beantragen. 

3. Für Geduldete 

Sind Sie in Deutschland geduldet, dürfen Sie eingeschränkt arbeiten. Dafür müssen Sie einen Antrag 

auf Arbeitserlaubnis bei der Ausländerbehörde stellen. In den ersten 15 Monaten muss die Agentur 

für Arbeit jedes Jobangebot prüfen und Ihnen erlauben, die Arbeit aufzunehmen. 

Egal, wie lange Sie schon in Deutschland sind: Um selbstständig zu arbeiten, brauchen Sie eine 

Genehmigung von der Ausländerbehörde. 

4. Arbeitsverbot 

Sie dürfen nicht arbeiten wenn: 

 Sie in einer Erstaufnahme-Einrichtung leben 

 Sie weniger als 3 Monate in Deutschland sind 

 Aus einem sicheren Herkunftsland kommen 

 Sie nur nach Deutschland gekommen sind, um die Leistungen in Anspruch zu nehmen 

 

B. Eine Wohnung in Deutschland aufnehmen 

Solange Sie in einer Erstaufnahme-Einrichtung leben, dürfen Sie keine Arbeit aufnehmen. Deswegen 

ist es wichtig, eine Wohnung zu finden. Nach 3 Monaten in der Erstaufnahme-Einrichtung sollten 

Asylbewerber ausziehen. 

Je nach Bundesland bekommen Sie anschließend eine eigene Wohnung oder einen Platz im 

Asylbewerberheim. Dabei kann es sein, dass Sie in einen anderen Landkreis oder eine andere Stadt 

verwiesen werden. 

Haben Sie einen Asylstatus erhalten, können Sie aus dem zugewiesenen Platz ausziehen und nach 

eigenen Wünschen umziehen. Haben Sie noch keine Arbeit, bezahlt das Jobcenter Ihre Wohnung – 

wenn sie nicht zu teuer ist. 
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Das Wohnungsamt kann Ihnen dabei helfen, eine passende Wohnung zu finden. Bei dieser Behörde 

bekommen Sie auch einen Wohnberechtigungsschein. Damit können Sie eine billigere Wohnung 

mieten. 

Um eine Wohnung zu mieten, brauchen Sie auch eine SCHUFA-Auskunft. Wenn Sie Geld von dem 

Jobcenter bekommen, sollten Sie außerdem eine Abtretungserklärung unterschreiben. Dadurch 

bekommt der Vermieter das Geld für die Miete direkt vom Jobcenter. 

C. Familiennachzug 

Wieder mit der Familie vereint sein: Sobald das Asylverfahren fertig ist, möchten viele ihre Familie so 

schnell wie möglich nachholen. Das ist aber in Deutschland schwierig. Als anerkannter Flüchtling 

haben Sie das Recht, Ihre Kinder und unmittelbare Verwandten nach Deutschland zu holen. Dies 

beruht auf der europäischen Richtlinie 2011/95/EU. 

Ihre Verwandten müssen den Antrag auf ein Visum zur Familienzusammenführung bei einer 

deutschen Botschaft stellen. Nicht jede Vertretung Deutschlands im Ausland ist aber berechtigt, die 

entsprechenden Visa zu erteilen. 

Befindet sich Ihr Land in kriegsähnlichen Zuständen – etwa wegen eines Bürgerkrieges – sind die 

deutschen Botschaften dort geschlossen. Ihre Familie muss das Visum dann in einem Nachbarland 

beantragen. 

Achtung: Stellen Sie den Antrag auf Familiennachzug innerhalb von 3 Monaten. Verpassen Sie diese 

Frist, können Familienmitglieder nur dann nachziehen, wenn Sie selbst genug Geld verdienen und 

Ihre Wohnung groß genug ist, um sie zu unterhalten. 

Ist der Asylberechtigte minderjährig, dürfen seine Eltern nach Deutschland kommen, auch wenn ihr 

Kind nicht für deren Lebensunterhalt aufkommen kann. Dies geht aber nicht, wenn ein Elternteil 

bereits in Deutschland ist. 
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Wichtige Behörden 

Mit diesen Behörden müssen Sie in Kontakt treten: 

Ausländerbehörde – Für Asylbewerber und Geduldete: Arbeitserlaubnis beantragen 

BAMF – Antrag auf Asyl stellen, Taschengeld abholen 

Agentur für Arbeit – Für Asylbewerber und Geduldete: Jobangebot prüfen lassen 

Jobcenter – Bei Flüchtlingsstatus, Asylstatus oder subsidiären Schutz: Hartz IV beantragen, 

Kleidergeld beantragen, Kosten für die Ersteinrichtung beantragen 

Sozialamt – Bei Flüchtlingsstatus, Asylstatus oder subsidiären Schutz: Kostenübernahme für die 

Wohnung abholen 

     – Für Asylbewerber und Geduldete: Kleidergeld beantragen 

Wohnungsamt – Bei Flüchtlingsstatus, Asylstatus oder subsidiären Schutz: 

Wohnberechtigungsschein beantragen, Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung 

Achtung: Je nach Bundesland müssen Sie für manche Anträge zu unterschiedlichen Behörden. 
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Vorlagen 

A. Niederschrift zum Asylantrag 
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B. Bescheid zum Asylverfahren inkl. Begründung 
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C. Belehrung für Antragsteller 
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D. Belehrung zu Fingerabdruckdaten 
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E. Laufzettel 
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F. Behandlungsscheine 
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